
Technische Werke Naumburg GmbH 

                                                             Vorläufiges Preisblatt*                                

für die Inanspruchnahme von Reservenetzkapazität 

 

Preise gültig ab 01.01.2025 

Netzkunden, die Eigenerzeugungsanlagen betreiben, können gemäß der Verbändevereinbarung  

II + Punkt 2.3.2 Reservenetzkapazität bestellen. Die Preise für die Vorhaltung von Reservenetz-

kapazität werden auf Anfrage bekanntgegeben. 

Preisbestandteile 

1. Inanspruchnahme von Reservenetzkapazität 

Für die Inanspruchnahme von Reservenetzkapazität gelten nachfolgende Leistungsentgelte in 

Abhängigkeit von der Dauer der jährlichen Inanspruchnahme. Die Preise beinhalten die mit dem 

Energietransport verbundenen Verluste.   

 

2. Umsatzsteuer 

Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise und gelten zuzüglich der jeweils gesetzlich geltenden 

Umsatzsteuer. 

 
* HINWEIS zur Vorläufigkeit des Preisblattes: 
Dieses vorläufige Preisblatt wurde auf Basis der zum 15. Oktober 2024 vorliegenden Daten gemäß § 20 Abs. 1 
S. 2 EnWG kalkuliert. Bis zur Gültigkeit der Netzentgelte ab dem 1. Januar 2025 können Anpassungen, 
insbesondere aufgrund folgender Sachverhalte notwendig sein: 
- Preisanpassung des vorgelagerten Netzbetreibers 
- Festlegungen der Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt sowie der Bundesnetzagentur (z.B. Entgelte 
Straßenbeleuchtung, Pooling, etc.) 
- Anpassung der gesetzlichen Grundlagen (EnWG, ARegV, StromNEV, etc.) 
Ein endgültiges Preisblatt wird nach Vorliegen sämtlicher Informationen bis zum 1. Januar 2025 veröffentlicht 
und entsprechend gekennzeichnet. 

Netzbereich 

 

Reserveinanspruchnahme 

 

 

0-200 h/a 

 

 

200-400 h/a 

 

400-600 h/a 

 

Mittelspannung MSP 

 

55,55 €/kWa 

 

 

66,66 €/kWa 

 

77,78 €/kWa 

 

Umspannung MSP/NSP 

 

73,23 €/kWa 

 

87,87 €/kWa 

 

102,52 €/kWa 

 

 

Niederspannung NSP 

 

133,51 €/kWa 

 

 

160,22 €/kWa 

 

186,92 €/kWa 

Bei einer jährlichen Inanspruchnahme der Reservenetzkapazität von 600 h/a bis zur 

Grenzbenutzungsdauer ist weiterhin die Preisregelung Reserveinanspruchnahme von 400-600 h/a 

anzuwenden, bei einer Inanspruchnahme, die höher ist als die Grenzbenutzungsdauer der jeweiligen 

Spannungsebene, ist für die Inanspruchnahme die im Preisblatt PB-SVK hinterlegte Preisregelung 

anzuwenden. 


